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15. – 16.10.2011
EDWIN-SCHARFF-HAUS
Neu-Ulm
Servicemappe
für Aussteller
mit

Technischen Richtlinien

Stand: 1.03.2011
Veranstalter:
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Hirn Immobilien GmbH

Weidenstraße 14
D-89250 Senden

Tel. +49/(0)7307/924308
Fax +49/(0)7307/954975

immo@hirn.de
Die nachfolgenden Informationen und Anmeldeformulare sind Bestandteil der Vertragsgrundlagen Ihrer Beteiligung an den „Bau +Immobilien-Tagen Ulm/Neu-Ulm“.
Veranstaltungsadresse:
Edwin-Scharff-Haus
„Bau + Immobilien-Tage Ulm/Neu-Ulm“
Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Veranstalter:
Hirn Immobilien GmbH

Weidenstraße 14
D-89250 Senden

Tel. +49/(0)7307/924308
Fax +49/(0)7307/954975

Abgabetermine:
	30.09.2011
	Formular 4: Mietmobiliar, Formular 5: Anschlüsse, Formular 6: Standskizze)



	20.09.2011
	Formular 1: Angaben für Ausstellerverzeichnis, Formular 3: Vortragsforum


	15.09.2011
	Formular 2: Werbemittel, Formular 7: Pressetext



Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Messeablauf zu ermöglichen, bitten wir Sie um Einhaltung dieser Termine.

Bei verspäteter Abgabe können wir die Umsetzung Ihrer Wünsche nicht mehr gewährleisten oder müssen evtl. erhöhte Kosten in Rechnung stellen.

Terminplan:
	Datum
	Wochentag
	Uhrzeit
	Tätigkeit

	14.10.2011
	Freitag
	  9.00 bis 18.00 Uhr
	Aufbau

	15.10.2011
	Samstag
	10.00 bis 17.00 Uhr
	Messe

	16.10.2011
	Sonntag
	10.00 bis 17.00 Uhr
	Messe

	16.10.2011
	Sonntag
	17.00 bis 21.00 Uhr
	Abbau

	17.10.2011
	Montag
	  7.00 bis 12.00 Uhr
	Abbau


Aufbau:

Ausstellungsstände mit deren Aufbau bis spätestens Freitag, den 14.10.2011, 16.00 Uhr nicht begonnen wurde, werden vom Veranstalter gestaltet, sofern nicht anderweitig darüber verfügt wird. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers.
Fertigstellungstermin der beim Veranstalter bestellten Leistungen ist Freitag, der 14.10.2011 um 11.00 Uhr.
Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand innerhalb der angegebenen Fristen fertig zu stellen.

Beanstandungen der Lage, Art oder Größe des Standes müssen vor Beginn des eigenen Aufbaues, spätestens am Tage nach dem festgesetzten Aufbaubeginn, der Messe-/Ausstellungsleitung schriftlich gemeldet werden.

Alle für den Aufbau verwendeten Materialien müssen schwerentflammbar (B1 nach DIN 4102) sein. Soll diese Eigenschaft nachträglich erreicht werden, ist dieses nur mit einem amtlich zugelassenen Flammschutzmittel unter Beachtung der Verarbeitungshinweise möglich.
Messebetrieb:

Die Aussteller haben an den Veranstaltungstagen jeweils von einer Stunde vor allgemeiner Öffnung bis einer Stunde nach allg. Öffnung Zutritt zu den Ausstellungsräumen.

Fremde Ausstellungsstände dürfen außerhalb der allg. Öffnungszeiten ohne Erlaubnis der Standinhaber nicht betreten werden.

Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der gesamten Dauer der Messe/Ausstellung mit den angemeldeten Waren zu belegen und, sofern der Stand nicht ausdrücklich als Repräsentationsstand vermietet ist, mit sachkundigem Personal besetzt zu halten.

Abbau:

Kein Stand darf vor Beendigung der Veranstaltung ganz oder teilweise geräumt werden.

Miet-Systemstände sind bis Sonntag, 21.00 Uhr leer zu räumen.

Die Messe-/Ausstellungsfläche ist im Zustand, wie übernommen, spätestens zu dem für die Beendigung des Abbaues festgesetzten Termin, zurückgegeben. D.h. in besenreinem und unbeschädigtem Zustand.
Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz bleiben davon unberührt.

Nach dem für den Abbau festgesetzten Termin nicht abgefahrene Messe-/Ausstellungsgegenstände werden von der Messe-/Ausstellungsleitung auf Kosten des Ausstellers entfernt und unter Ausschluss der Haftung für Verlust und Beschädigung bei der Messe-/Ausstellungsleitung eingelagert.

Die Messe-/Ausstellungsgegenstände dürfen nach Beendigung der Messe/Ausstellung nicht abtransportiert werden, wenn die Messe-/Ausstellungsleitung ihr Pfandrecht geltend gemacht hat. Diese Mitteilung ist den im Stand anwesenden Vertretern des Standinhabers zu übergeben. Werden trotzdem die Messe-/Ausstellungsgegenstände entfernt, so gilt dies als Bruch des Pfandrechtes. Für Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des miet- oder leihweise zur Verfügung gestellten Materials haftet der Aussteller.

Standbau:

Standwände die direkt an einen Nachbarstand grenzen, müssen auf der Außenseite ein neutrales und sauberes Erscheinungsbild aufweisen und möglichst in weiß gehalten sein. Standwände die an einen Gang grenzen, müssen auch ein sauberes Erscheinungsbild aufweisen, dürfen aber vom Standinhaber dekoriert werden.
Eine Überschreitung der maximalen Standbauhöhe von 2,5 m ist nur mit vorheriger Genehmigung durch den Veranstalter statthaft. Die Höhen werden beim Aufbau kontrolliert und ggf. der Rückbau verlangt. Mehrstöckiger Standbau ist nicht zugelassen.

Bei eigenem Standbau durch den Aussteller kann vom Veranstalter verlangt werden, dass maßgerechte Entwürfe zur Genehmigung vorgelegt werden.

Werbeträger, Exponate und Standbauteile dürfen die Standgrenzen nicht überschreiten.
Am Stand ist für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für jedermann erkennbaren Weise der Name des Ausstellers anzubringen.

Das Arbeiten mit Sägen, Hobel- und anderen Bearbeitungsmaschinen, die Staub und Späne abgeben, ist ohne Absaugvorrichtung in den Hallen nicht gestattet.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Elektroverteilungen, Feuerlöscheinrichtungen, Hydranten, Feuermeldeeinrichtungen, Fluchwegkennzeichnungen, etc. nicht verbaut werden und müssen während der Laufzeit der Veranstaltung jederzeit frei zugänglich sein.

Der Standbau muss der Überprüfung durch das Bauordnungsamt standhalten.

Anschlüsse:

Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten des Veranstalters. Soweit vom Aussteller Anschlüsse für eine zusätzliche Beleuchtung oder andere elektrische Verbraucher gewünscht werden, sind diese beim Veranstalter mittels des beiliegenden Formulars 5 extra zu beauftragen. Einrichtung und Verbrauch gehen zu Lasten des Ausstellers. Elektroinstallationen innerhalb des Standes können ab dem Übergabepunkt des Veranstalters an den Aussteller (Schuko-Steckdose oder CEE-Kupplung) durch ausstellereigene Elektrofachkräfte oder konzessionierte Fachfirmen ausgeführt werden. Die gesamte elektrische Einrichtung ist nach den neuesten Sicherheitsvorschriften des VDE auszuführen.
Aufgrund der Hallenbeschaffenheit sind Wasser-/Abwasseranschlüsse auf den Messeständen nicht möglich.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte Lage Ihrer Anschlüsse mittels einer kleinen Standskizze auf dem beiliegenden Formular 6 mit.

Der Standinhaber haftet für alle Schäden die durch Benutzung nicht gemeldeter und nicht von den Messe-/Ausstellungsinstallateuren ausgeführten Anschlüssen entstehen.

Die Messe-/Ausstellungsleitung haftet nicht für Unterbrechungen oder Leistungsschwankungen der Stromversorgung.

Hallenböden, -decken und -wände:

Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen, sowie sonstige Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, angebohrt, tapeziert, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden. Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers.

Zur Fixierung von Teppichböden sind schwach klebende, rückstandfrei ablösbare Klebebänder zulässig.

Genehmigungspflicht für Maschinen und Fahrzeuge

Alle Vorführungen mit Inbetriebnahme von Maschinen und Geräten bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den Veranstalter. Außerdem sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.
Anreise:
Anreise nach Neu-Ulm:
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Zufahrt zum Edwin-Scharff-Haus:
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Parkplätze:

Für Pkw stehen im direkten Umfeld des Edwin-Scharff-Hauses ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Anlieferung:
Zur Anlieferung stehen die folgenden Eingänge zur Verfügung:
1. Laderampe am Bühneneingang

2. Haupteingang vom Mövenpick aus

Materiallagerung:
Verpackungsmaterial, Transportkisten oder sonstige während der Ausstellung nicht benötigten Gegenstände sind nach Weisung der Ausstellungsleitung außerhalb der Veranstaltungshalle unterzubringen. Während der Auf- und Abbauzeiten sind die Verkehrswege in der Halle, soweit möglich, freizuhalten. Nicht mehr benötigtes Transport-, Verpackungs- oder Ausrüstungsmaterial ist umgehend aus der Halle zu entfernen.
Reinigung:

Die Messe-/Ausstellungsleitung sorgt für die Reinigung des Geländes, der Halle und der Gänge.

Die Reinigung der Stände obliegt dem Aussteller und muss täglich nach Messe-/Ausstellungsschluss vorgenommen werden.

Abfall:

Die Müllcontainer befinden sich außen in der Nähe des Bühneneingangs. Die Benutzung dieser Container ist in der Service-Pauschale enthalten.
Dem Aussteller ist vorgeschrieben, Abfall möglichst zu vermeiden und Müll zu trennen nach verwertbaren Stoffen.

Die Entsorgung von nach dem Abbautermin am Stand hinterlassenem Müll wird extra nach Aufwand berechnet. Mindestens sind im Bedarfsfall jedoch 50,- € zzgl. Mehrwertsteuer zu bezahlen.
Gastronomische Bewirtung:

Die gastronomische Bewirtung der Halle liegt in den Händen des Mövenpick-Restaurants.

Frau Anna Mack:

Tel. +49/(0)731/8011-715    Fax +49/(0)731/85967
Aus diesem Grunde ist der Verkauf von Getränken und Lebensmitteln durch die Aussteller grundsätzlich untersagt. Die Aussteller dürfen ihren Gästen jedoch Getränke und Gebäck kostenfrei anbieten.

Die Verwendung von Einweggeschirr und -bechern ist nicht gestattet. Untersagt ist auch die Ausgabe von Getränken in  Dosen und Einwegflaschen.
Werbung:

Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbedrucksachen und die Ansprache von Besuchern, ist nur innerhalb des Standes gestattet.

Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik-/Lichtbilddarbietungen und AV-Medien jeder Art - auch zu Werbezwecken - durch den Aussteller bedarf ausdrücklicher Genehmigung und ist rechtzeitig anzumelden. Falls genehmigt, ist der Betrieb, aus Rücksicht auf die Mitaussteller, nur mit normaler Zimmerlautstärke zulässig.
Die Vorführungen von Maschinen, akustischen Geräten, von Lichtbildgeräten, auch zu Werbezwecken, kann im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes auch nach bereits erteilter Genehmigung eingeschränkt oder widerrufen werden.

Wird vom Veranstalter eine Lautsprecheranlage betrieben, so behält sich die Messe-/Ausstellungsleitung Durchsagen vor.

Der Veranstalter versucht das Verteilen oder Auslegen von Werbematerialien von Nicht-Ausstellern zu unterbinden.

Damit Sie Ihre Kunden auf die Messe aufmerksam machen können, haben Sie die Möglichkeit mit dem anhängenden 
Formular 2 Werbemittel zu bestellen.

Damit wir die Medien möglichst umfangreich informieren können, bitten wir Sie uns mit Informationen über Ihren Messeauftritt zu unterstützen (siehe Formular 7).

Ausstellerverzeichnis:

Die kostenpflichtige Grundeintragung in die Ausstellerlisten ist Pflicht (Ist in der Service-Pauschale enthalten!) und hat folgenden Inhalt:

· Eintrag im gedruckten Ausstellerverzeichnis mit Firmenname, Adresse, Telefon, Fax, E-mail, Internet-Adresse, Waren/Dienstleistungen, Standnummer (Verteilung auf der Messe)
· Eintrag in der Ausstellerliste der Messe-/Ausstellungs-Homepage mit Firmenname, Waren/Dienstleistungen, E-mail und Link zur Aussteller-Homepage
Gegen zusätzliche Bezahlung ist auch ein hervorgehobener Firmeneintrag mit Logo im gedruckten Verzeichnis möglich.

Weitere Werbemöglichkeiten:

Im Rahmen der Messe/Ausstellung stehen Ihnen weitere Werbemöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B.:

· Anzeigen im gedruckten Ausstellerverzeichnis    Werbung im Vortragsforum    Fahnen oder Banner im Außenbereich

Bitte sprechen Sie hierzu Herrn Hirn an.

Vorträge:

Für öffentliche Vorträge/Diskussionsrunden besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Forum (siehe Antragsformular 3). Jede Form von Vorträgen/Diskussionsrunden auf dem Ausstellungsstand ist untersagt.
Tiere:
Tiere dürfen zu den Veranstaltungstagen und den Auf-/Abbautagen nicht mit in die Halle genommen werden. Ausgenommen sind Blindenhunde.
Rauchen:
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude nicht zulässig. Außen im Eingangsbereich befinden sich Aschenbecher.
Brandschutz:
Aufbauten, Dekorationen, Ausstellungsgegenstände, u.s.w. müssen den behördlichen, insbesondere den bau- und brandschutztechnischen Vorschriften entsprechen. Evtl. erforderliche Nachbesserungen sind noch vor Beginn der Veranstaltung durchzuführen.
Eine Verwendung von unverwahrtem Licht und Feuer ohne Einverständnis des Veranstalters ist verboten. Spiritus, Öl, Gas oder ähnliches zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken darf nicht verwendet werden. Bei allen Koch- und Heizvorgängen ist auf die Einhaltung der brandschutztechnischen Vorschriften zu achten.

Zur Ausschmückung der Messestände dürfen lediglich schwer entflammbare Gegenstände, B1 nach DIN 4102, verwendet werden. Dekorationen die wiederholt zur Verwendung kommen, sind erneut auf ihre schwere Entflammbarkeit zu prüfen und erforderlichenfalls neu zu imprägnieren. Der Veranstalter kann darauf bestehen, dass der Aussteller entsprechende Zertifikate bezüglich der schwer Entflammbarkeit von Gegenständen dem Veranstalter vorlegt.
Brennbare Verpackungsmaterialien und Abfälle sind vom Aussteller unverzüglich zu entfernen.

Das Abbrennen von Feuerwerk ist polizeilich untersagt.
Feuergefährliche Handlungen bei Sondervorführungen und Instandsetzungsarbeiten bedürfen von Fall zu Fall der Zustimmung des Veranstalters.
Dekorationen aus echten Laub- oder Nadelholzzweigen, Bäume und dergleichen dürfen nur in frischem Zustand verwendet werden.
Alle Feuermeldeeinrichtungen, Wandhydranten und Handfeuerlöscher müssen leicht zugänglich und gut sichtbar sein.

Hinweisschilder auf Ausgänge und Notausgänge dürfen in keinem Fall verdeckt werden.

Das Befüllen von Ballons mit brennbaren Gasen sowie das Mitbringen derartiger Ballone oder ihre Verwendung zu Dekorationszwecken ist untersagt.

Abfälle, die zur Selbstentzündung neigen (z.B. Putzwolle, öl- oder fetthaltige Putzlappen) sind in dicht schließenden, nicht brennbaren Behältern aufzubewahren.

Nachträgliche Veränderungen der Aufbauten bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.

Fundsachen:
In oder vor der Halle gefundene Gegenstände sind beim Hallentechniker oder der Ausstellungsleitung abzugeben.
Anmietung von Standbau/Mietmobiliar beim Veranstalter:
Ausstellungsstand und Mobiliar müssen vorab gesondert bestellt werden (siehe Bestellformular 4). Bitte reichen Sie Ihre Bestellung, evtl. mit Skizze, termingerecht bei der Hirn Immobilien GmbH ein (siehe Pkt. „Abgabetermine“).

Die Trennwände der Miet-Stände sind 2,50 m hoch und sind in 1m-Schritten variabel. 

Der Standbau wird mit einem Systemwandsystem (Aluprofile mit weißen kunststoffbeschichteten Spanplatten (auf Wunsch auch in Schwarz möglich), z.B. Octanorm, SYMA od. ähnlich) ausgeführt.

Aus statischen Gründen ist alle 4 m eine Stützwand vorzusehen.

Die Wände dürfen vom Aussteller nicht bearbeitet (z.B. tapeziert, gestrichen, beklebt, durchbohrt oder anderweitig beschädigt) werden. Zur Anbringung von schweren Gegenständen sind die Wände nicht geeignet. Die Verwendung von Klebebändern ist nur zulässig, wenn diese vom Aussteller wieder rückstandsfrei entfernt werden. Die kunststoffbeschichteten Spanplatten der Systemwände dürfen in keiner Weise beschädigt werden (auch keine kleinsten Löcher von z.B. Reißzwecken). Wir empfehlen die Abhängung leichter Gegenstände mittels Drähten von der oberen Wandkante oder mittels Haken und Schnüren.
Beschädigungen des gemieteten Materials sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Kosten für die Reinigung, Reparatur oder Ersatz von stark verschmutztem oder beschädigtem Leihmaterial werden dem Aussteller nach Aufwand vom Veranstalter in Rechnung gestellt.

Den Zeitpunkt der Übergabe des vom Veranstalter angemieteten Materials entnehmen Sie bitte dem Pkt. „Aufbau“. Die Hirn Immobilien GmbH behält sich vor bis dato nicht erbrachte Leistungen bis zum Messebeginn auszuführen.

Alle Preise sind Nettopreise, neben denen die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich festgesetzten Höhe (derzeit 19%) ausgewiesen wird und vom Aussteller zu entrichten ist. Die Preise verstehen sich frei Anlieferung am Ausstellungsstand mit Auf- und Abbau, soweit in den Formularen nichts anderes vermerkt ist. Die Miete gilt für die Dauer der Veranstaltung.
Die Haftung des Ausstellers für das Leihgut beginnt mit der Anlieferung an den Stand und endet mit der Abholung. Dies gilt auch, wenn der Stand nicht besetzt ist.

Der Veranstalter behält sich vor die Anfragen/Aufträge der Aussteller an Dritte zu vermitteln.

Gemietete Gegenstände sind nach Veranstaltungsende abbaufähig bzw. abholfertig bereitzustellen. Bei Abholung werden die noch enthaltenen Objekte des Ausstellers auf dessen Gefahr am Stand abgestellt. Jegliche Haftung seitens des Vermieters für das Abhandenkommen der Waren ist ausgeschlossen.

Der Veranstalter behält sich im Falle unvorhersehbarer Ereignisse vor, dem Mieter anstelle der bestellten Mietstücke gleichwertige oder bessere Ersatzstücke zu liefern.

Stornierungen sind nur bis 14 Tage vor dem allgemeinen Aufbautermin möglich. Bei einem späteren Rücktritt werden die bestellten Waren und Dienstleistungen voll berechnet.

Reklamationen sind der Hirn Immobilien GmbH unverzüglich, jedoch spätestens bis zu Beginn des ersten Messe/Veranstaltungstages, schriftlich mitzuteilen, so dass etwaige Mängel sofort abgestellt werden können. Spätere Reklamationen, insbesondere nach der Rechnungsstellung, können nicht mehr geprüft und daher auch nicht berücksichtigt werden.
Hausrecht:
Das Personal des Veranstalters und des Hallenvermieters übt gegenüber den Ausstellern und allen in den Veranstaltungsräumen befindlichen Personen das Hausrecht aus. Der Veranstalter behält sich vor, Personen die sich nicht an die Anordnungen der Messe-/Veranstaltungsleitung halten, aus der Halle zu verweisen und ein Hausverbot auszusprechen. Den Mitarbeitern des Veranstalters, des Hallenvermieters, der Polizei, der Feuerwehr und der Aufsichtsbehörden ist stets freier Zutritt zu den Ständen zu gewähren.

Sonstiges:
Grundsätzlich sind die Bestimmungen der Polizei, der Feuerwehr, der Ordnungsämter, der Gewerbeordnung, der Versammlungsstättenverordnung, sowie der Gefahrenabwehrordnung Lärm in der jeweils neuesten Fassung einzuhalten.

Bitte beachten Sie auch die „Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ der Hirn Immobilien GmbH.

Sollte eine Bestimmung dieser Technischen Richtlinien unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht. Die Hirn Immobilien GmbH behält sich alle die technische Abwicklung und Sicherheit betreffenden Änderungen vor.

Hallenbeschreibung:
	Bauweise
	Stahl-Beton-Tragwerk

	Größe
	Ca. 1.500 m²

	Lichte Höhen in der Halle
	Foyer 2,20–5 m, gr. Saal 2,50-6 m, kl. Saal 3,50m

	Zugänge (Breite x Höhe)
	6m lang, 2m breit und 2.5m hoch ist der Aufzug

	Tageslicht
	Foyer: Fensterfront auf der Eingangsseite
Säle: Kein Tageslicht

	Beleuchtung
	HQI-Lampen, Halogen-Lampen + Glühlampen

	Hallenboden
	Foyer: Teppichboden grau, Säle: Heller Parkett

	Bodenverankerungsmöglichkeit
	Nein

	Stromversorgung
	230V / 400V, 50Hz, 16A / 32A / 63A

	Internetzugang
	W-LAN

	Wasser, Abwasser
	Nein

	Druckluft
	Nein

	Rauchmelder
	Nein

	Sprinkleranlage
	Ja

	Klimatisierung
	Vollklimatisiert


Formular 1
Angaben für Ausstellerverzeichnis

Bitte unbedingt sorgfältig ausfüllen und termingerecht zurücksenden/faxen.
Ihre hier gemachten Angaben werden so in die Ausstellerverzeichnisse (Druckversion für Messeverteilung und Messe-Homepage) übernommen.
Abgabetermin: Bis spätestens 20. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
Bei verspätetem Eingang kann der Eintrag nicht mehr garantiert werden!

	Firma (Bitte unterstreichen Sie den Namensteil der die alphabetische Reihenfolge im Verzeichnis bestimmt)

	

	Straße / Postfach


	

	PLZ Ort


	

	Telefon


	

	Telefax


	

	E-mail


	

	Homepage (zu der auch verlinkt werden soll)
	

	Waren/Dienstleistungen


	


Die Einträge erfolgen mit dem folgenden Inhalt:

· Ausstellerverzeichnis: Firmenname, Adresse, Telefon, Fax, E-mail, Homepage, Waren/Dienstleistungen, Standnummer

· Messe-Homepage: Firmenname, Waren/Dinstleistungen, E-mail, Link zu Ihrer Homepage

Die folgende weitere Werbemöglichkeit in unserem 4-farbig gedruckten Ausstellerverzeichnis können Sie hier gleich mitbestellen:
 FORMCHECKBOX 
 Hervorgehobener Ausstellereintrag mit Firmenlogo
zum Preis von   80,- €
Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%).

Bei Bestellung leiten Sie bitte Ihre Logovorlage direkt an unsere folgende Werbeagentur weiter:

Pfeifle Design, Am Wallenkreuz 8, D-89079 Ulm, Tel. +49/(0)731/481115, Fax. +49/(0)731/481121, 
pfeifle.design@t-online.de
[image: image11.jpg]Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 2
Werbemittel
Bestellung von kostenfreien Werbemitteln.
Abgabetermin: Bis spätestens 15. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975

	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	

	Anzahl Aufkleber für Ihre Post
	

	Anzahl Plakate, Größe DIN B2, ca. 50 x 70 cm
	


Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 3
Vortragsforum

Teilnahmeantrag für Vorträge im Rahmen unseres Vortragsforums.
Abgabetermin: Bis spätestens 20. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
Auf dem vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Forum können Sie kostenlos in Eigeninitiative einen oder mehrere Vorträge (je max. 50min.) organisieren. Bei zu großer Anfrage entscheidet der Veranstalter welche Vorträge stattfinden können.
	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	


1. Vortrag:

	Thema


	

	Referent (Titel, Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung)
	

	Telefon

E-mail
	
	Vortragsdauer
	


2. Vortrag:

	Thema


	

	Referent (Titel, Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung)
	

	Telefon

E-mail
	
	Vortragsdauer
	


3. Vortrag:

	Thema


	

	Referent (Titel, Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung)
	

	Telefon

E-mail
	
	Vortragsdauer
	


Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 4
Mietmobiliar

Bestellung von Standbau und Mietmobiliar. Bitte hier nur zusätzlich zur Anmeldung benötigtes Material bestellen.

Abgabetermin: Bis spätestens 30. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	


Wir bestellen, wie folgt:

	Anzahl
	Artikel
	Preis

	
	System-Standwände, 2,5m hoch, Aluprofile mit weiß kunststoffbeschichteten Spanplatten als Füllung, inkl. Auf- und Abbau
	30,00 €/lfm

	
	Wandelement mit Tür, 1m breit, 2,5m hoch, inkl. Auf- und Abbau
	85,00 €/Stk.

	
	Schriftblende an den offenen Standseiten (ohne Beschriftung, beschriftbare Höhe 28cm)
	20,00 €/lfm

	
	Klemmstrahler mit Ausleger, ca. 50cm lang, Halogen R7s 78mm 150W
	29,00 €/Stk.

	
	Infotheke, ca. 100x50x100cm (BxTxH)
	85,00 €/Stk.

	
	Stehtisch, Ø70cm, ca. 112cm hoch, weiß
	27,00 €/Stk.

	
	Barhocker, Gestell verchromt, Sitz Kunstleder schwarz oder grau
	27,00 €/Stk.

	
	Polsterstuhl
	19,00 €/Stk.

	
	Sideboard mit zwei Türen, ca. 72x36x84 (BxTxH), weiß
	49,00 €/Stk.

	
	Prospektständer, 10 Fächer DIN A4, schwarz
	59,00 €/Stk.


Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) und sind Mietpreise für die gesamte Veranstaltungsdauer.

Weitere Ausstattungsgegenstände können wir Ihnen gerne auf Anfrage anbieten.

Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 5
Anschlüsse

Bestellung von Strom- und Internetanschlüssen.
Abgabetermin: Bis spätestens 30. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	


Wir bestellen, wie folgt:

	Anzahl
	Artikel
	Preis



	
	Strom
	

	
	Wechselstromanschluß, Schukosteckdose 230V / 16A bis 3kW
inkl. Verbrauch
	In Service-Pauschale enthalten

	
	Drehstromanschluß, Cekonkupplung CEE 400V / 16A bis 9kW

inkl. Verbrauch
	Aufpreis

97,00 €/Stk.

	
	Drehstromanschluß, Cekonkupplung CEE 400V / 32A bis 18kW
inkl. Verbrauch
	Aufpreis

187,00 €/Stk.

	
	Drehstromanschluß, Cekonkupplung CEE 400V / 63A bis 36kW

inkl. Verbrauch
	Aufpreis

317,00 €/Stk.

	
	Internet
	

	
	DSL-Internetzugang über W-LAN inkl. Flatrate
	95,00 €/Stk.


Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%).

Bitte markieren Sie in einer einfachen Standskizze (siehe Formular 6) die gewünschte Position der Anschlüsse und legen Sie diese der Bestellung bei.
Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 6
Standskizze

Bitte skizzieren Sie uns hier die gewünschte Lage Ihres bestellten Mietmobiliars und Ihrer Anschlüsse auf.

Abgabetermin: Bis spätestens 30. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	


Standskizze:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legende:

S=Schukosteckdose 230V

C=Cekonkupplung 400V

Der Veranstalter ist berechtigt, aus technischen Gründen, Veränderungen vorzunehmen.

Datum                                               Name                                                            Unterschrift
Formular 7
Pressetext
Wenn Sie uns einen Pressetext abgeben, werden wir diesen mit in unsere Pressemappe aufnehmen und vor der Messe an die Presse weitergeben.

Bitte lassen Sie uns diesen (gerne auch mit Bildern) möglichst per E-mail an immo@hirn.de zukommen. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, können Sie dazu auch dieses Formblatt verwenden.

Sie können auch einfach nur die Highlights oder Neuheiten Ihres Messeauftritts auflisten.

Sie helfen uns damit eine interessante Pressemappe zu gestalten und profitieren selber durch die verstärkte Beachtung dieser Messe und evtl. durch eine Nennung Ihres Unternehmens in den Medien.

Abgabetermin: Bis spätestens 15. September 2011 an Fax +49/(0)7307/954975
	Firma


	

	Ansprechpartner


	

	Telefon


	


Pressetext / Highlights / Neuheiten:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Datum                                               Name                                                            Unterschrift
14 / 14

